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Sicherheitskräfte an Flughäfen 

Bessere Arbeitsbedingungen und 
1,70 Euro mehr! 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 
 
seit Monaten rangen dbb und ver.di mit dem Arbeitgebendenverband 
BDLS um Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. 
Nun ist endlich der Durchbruch gelungen: Ihr bekommt bessere 
Bedingungen und ein kräftiges Entgeltplus von 1,70 Euro! 
 
Am 7. April 2025 konnten wir einen über lange Wochen ausverhandelten 
Abschluss beim Mantel erzielen, der Eure Arbeitsbedingungen regelt. Bereits 
am nächsten Tag ist es uns gelungen, eine deutliche Erhöhung Eurer Entgelte 
zu erreichen. Beide Ergebnisse können sich sehen lassen, vor allem die 
Erhöhung der Stundenentgelte um 1,70 Euro ist eine deutliche Steigerung. 
Aber auch bei den Arbeitsbedingungen gibt es einige Fortschritte. Vor allem 
vor dem Hintergrund einer sehr unsicheren wirtschaftlichen, politischen und 
gesellschaftlichen Situation war es wichtig, dass wir mit unseren 
Verhandlungen jetzt zu einem guten Ende kommen. Die Abschlüsse im Detail: 
 
Entgelterhöhung 
Ab dem 1. Mai 2025 steigen die Entgelte für alle um 70 Cent. Zum 1. April 2026 
folgt eine weitere Erhöhung um 1 Euro. Die Laufzeit endet am 31. Dezember 
2026.  
 

Stundenentgelt aktuell (€) Erhöhung von 1,70 € Erhöhung in Prozent 
EG I 23,30 25,00 7,30% 
EG II 22,39 24,09 7,59% 
EG III 20,54 22,24 8,28% 
EG IV 16,51 18,21 10,30% 
EG V 15,68 17,38 10,84% 

 
Die PRM-Zulage (Rollstuhlservice am Flughafen) wird jeweils zu den gleichen 
Zeitpunkten um 35 Cent erhöht. Außerdem werden die Entgelte der operativ 
tätigen betrieblichen Angestellten prozentual erhöht wie die EG I. 
 
Harter Kampf trägt Früchte 

 Mehrarbeit: Umsetzung der Rechtsprechung 
- Die Schwelle für den Mehrarbeitszuschlag wurde für alle abgesenkt 

(für § 5er von 180 auf 175; für den Rest von 208 auf 190). Wichtig: 
Teilzeitkräfte haben jetzt eine niedrigere Schwelle und werden nicht 
mehr benachteiligt! 

- Jede Stunde im Monat über der Schwelle bringt euch den 
monatlichen Mehrarbeitszuschlag von 25 %.  

- Alle Stunden, die damit nicht abgegolten sind, aber über der 
Regelarbeitszeit liegen, werden einmal jährlich bezuschlagt.  



 
 

 
 
 

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dbb und komba helfen! 
 
Weitere Informationen: www.komba.de 
 

 Entfristung bei fehlender Mitteilung 
Wird euch nicht drei Monate vor Ende der Befristung mitgeteilt, ob ihr 
übernommen werdet, besteht das Arbeitsverhältnis unbefristet fort! 

 Ärztliche Untersuchung: Zweitmeinung zur Tauglichkeit 
 Arbeitsbefreiungen: bis zu fünf zusätzliche Tage  
 Kostentragung für Arbeitsschutzbekleidung tarifiert 
 Jubiläumsgeld - neue Stufen und Erhöhungen: 10 Jahre/300 Euro; 

15 Jahre/500 Euro; 25 Jahre/800 Euro; 30 Jahre/1200 Euro; 40 
Jahre/2000 Euro.  

 gemeinsame Arbeitsgruppe zum Strahlenschutz 
 
Wie geht es weiter? 
Die letzten Feinheiten werden nun in der Redaktion geklärt. Wir informieren 
euch aber in den nächsten Tagen mit einem gesonderten Rundschreiben im 
Detail über alle Eckpunkte.  
 
Bleibt informiert – wir halten euch auf dem Laufenden! 
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